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Lernunterlagen I 

 Wiebe, Wettbewerbs- und 
Immaterialgüterrecht, 3. Auflage (2015) 

 Gamerith, Wettbewerbsrecht I, 9. Auflage, 
2016 (Orac-Rechtsskriptum) 

 Enzinger, Lauterkeitsrecht (2012) 
 Kucsko, roadmap geistiges Eigentum (2004) 

 

Vorführender
Präsentationsnotizen
I. Wettbewerb, WettbewerbsfunktionenWettbewerb kann man definieren als das menschliche Verhalten mit dem Ziel, vor anderen einen Vorsprung zu erlangen. Das gibt es in praktisch allen Lebensbereichen. Hier interessiert nur die selbständige wirtschaftliche Tätigkeit, also der wirtschaftliche Wettbewerb.Gesellschaftliche Grundentscheidung, dass es überhaupt Wettbewerb geben soll. Privateigentum, Privatautonomie. Nur dann gibt es Wettbewerb. Denn in einer Planwirtschaft (Zentralverwaltungswirtschaft), wo die Güter zugeteilt werden, gibt es keinen Wettbewerb.
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Lernunterlagen II 
 
 Haybäck, Grundzüge des Marken- und 

Immaterialgüterrechts, 4. Auflage, 2014 
(Orac-Rechtsskriptum) 

 Kodex Unternehmensrecht (aktuell 53. 
Auflage) 
 

Vorführender
Präsentationsnotizen
I. Wettbewerb, WettbewerbsfunktionenWettbewerb kann man definieren als das menschliche Verhalten mit dem Ziel, vor anderen einen Vorsprung zu erlangen. Das gibt es in praktisch allen Lebensbereichen. Hier interessiert nur die selbständige wirtschaftliche Tätigkeit, also der wirtschaftliche Wettbewerb.Gesellschaftliche Grundentscheidung, dass es überhaupt Wettbewerb geben soll. Privateigentum, Privatautonomie. Nur dann gibt es Wettbewerb. Denn in einer Planwirtschaft (Zentralverwaltungswirtschaft), wo die Güter zugeteilt werden, gibt es keinen Wettbewerb.
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Grundbegriffe I 
Wettbewerb 

 Wettbewerb 
 „menschliches Verhalten, mit dem Ziel, vor  

anderen einen Vorsprung zu erlangen“ 
 Gesellschaftspolitische Grundentscheidung 
 Privatautonomie und Privateigentum als 

Grundvoraussetzungen 

Vorführender
Präsentationsnotizen
I. Wettbewerb, WettbewerbsfunktionenWettbewerb kann man definieren als das menschliche Verhalten mit dem Ziel, vor anderen einen Vorsprung zu erlangen. Das gibt es in praktisch allen Lebensbereichen. Hier interessiert nur die selbständige wirtschaftliche Tätigkeit, also der wirtschaftliche Wettbewerb.Gesellschaftliche Grundentscheidung, dass es überhaupt Wettbewerb geben soll. Privateigentum, Privatautonomie. Nur dann gibt es Wettbewerb. Denn in einer Planwirtschaft (Zentralverwaltungswirtschaft), wo die Güter zugeteilt werden, gibt es keinen Wettbewerb.
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Grundbegriffe II 
Wettbewerbsfunktionen 

 Steuerungs-/Allokations-/Ordnungsfunktion 
 
 Antriebsfunktion 

 
 Verteilungsfunktion 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Warum Wettbewerb? Positive Funktionen des Wettbewerbs (sog Wettbewerbsfunktionen)Steuerungs-/Allokations-/OrdnungsfunktionAntriebsfunktionVerteilungsfunktion
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Grundbegriffe III 
Wettbewerbsrecht 

 Definition 
 Existenzschutz (Kartellrecht) 
 Verbot der Verhaltenskoordination 
 Verbot des Marktmachtmissbrauchs 
 Fusionskontrolle 

 Qualitätsschutz (UWG) 
 NVG - Hinweis 

Vorführender
Präsentationsnotizen
WettbewerbsrechtUnter Wettbewerbsrecht sind diejenigen Normen zu verstehen, die den wirtschaftlichen Wettbewerb der selbständig Tätigen regeln2 Hauptstoßrichtungen sind zu unterscheidenExistenzschutzQualitätsschutzad 1: Sicherstellung, dass Wettbewerb überhaupt stattfindet;a) Verhinderung, das sich Unternehmen untereinander absprechen,b) Existenz von Wettbewerb kann aber auch dadurch gefährdet werden, dass besonders marktmächtige Unternehmen existieren und diese Verhaltensweisen setzen, die sie nur deshalb setzen können, weil sie durch ihre starke Stellung dem Wettbewerb nicht oder weniger ausgesetzt sindc) Erhaltung einer Marktstruktur, die Wettbewerbsprozesse gewährleistet - Fusionskontrolleder Existenzschutz in seiner eben umschriebenen Ausgestaltung ist Aufgabe des Kartellrechts (auch Recht gegen Wettbewerbsbeschränkungen);ad 2 (Qualitätsschutz): Auch bei Vorhandensein von Wettbewerb ist es möglich, den Koordinationsprozess auf dem Markt zu verzerren, zB durch Kundentäuschung. Die Unterbindung solcher und anderer Verhaltensweisen (Qualitätsschutz) ist Gegenstand des Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG).Bild des Boxkampfes: Das Kartellrecht soll verhindern, dass sich die Boxer über den Ausgang des Kampfes verständigen, das UWG soll verhindern, dass ein Boxer Hufeisen in den Boxhandschuh einbindet.Die Übergänge sind freilich fließend. Auch in UWG geht es teilweise um Existenzschutz, im Kartellrecht teilweise um Qualitätsschutz.Eine Mittelstellungen zwischen UWG und Kartellrecht nimmt das Nahversorgungsgesetz ein. Es richtet sich gegen marktmächtige Handelsunternehmen, die ihre Marktmacht dazu ausnutzen, sachlich nicht gerechtfertigte Verkaufsbedingungen von ihren Lieferanten eingeräumt zu erhalten. Der dadurch verursachte Wettbewerbsvorteil führt zur Verdrängung kleiner Einzelhändler - Stichwort „Greißlersterben“. Nach seiner Zielsetzung - Erhaltung einer gewissen Wettbewerbsstruktur im Lebensmittelhandel und seinem an das KartG angelehnten Verfahren gehört das NVG eher zum Kartellrecht. Mit seiner Generalklausel und den nachfolgenden Konkretisierungen knüpft es an Regelungsgegenstände des UWG an.Das NVG ist in der Praxis heute weitgehend bedeutungslos. Wir werden es daher auch nur kurz streifen. (Verweis: früher anders - Verbot des Verkaufes unter dem Einstandspreis § 3 a NVG, vom VfGH aufgehoben wegen Verstoßes gegen die Erwerbsausübungsfreiheit)
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Grundbegriffe IV 
Immaterialgüterrecht  
(Geistiges Eigentum) 

 Begriff 
 Arten 

 Patentrecht 

 Kennzeichenrecht (insb Marken und Firmen) 

 Muster- und Gebrauchsmusterrecht 

 Urheberrecht 

 Sortenschutz 

 Halbleiterschutz 

Vorführender
Präsentationsnotizen
ImmaterialgüterrechtFür subjektive Rechte an geistigen Gütern (Immaterialgütern), die durch das Gesetz verselbständigt und dadurch verkehrsfähig geworden sind, wird auch der Ausdruck „Immaterialgüterrechte“ verwendet; die dieses Gebiet regelnden Rechtsvorschriften werden unter der Bezeichnung „Immaterialgüterrecht“ zusammengefasst.) Das Immaterialgüterrecht schützt bestimmte geistige Leistungen sowie Kennzeichen, die gewerblich verwertbar sind, dadurch, dass es dem Schöpfer dieser Leistungen gegenüber jedem unbefugten Dritten absolut wirkende Verbotsrechte einräumt. Zum Immaterialgüterrecht gehören:Patenrecht (mit dem Sonderschutz für Mikrochips durch das Halbleiterschutzgesetz [HlSchG])Kennzeichenrecht (Schutz von Marken, Firmen, Namen und Titeln)Muster- und GebrauchsmusterrechtSortenschutzUrheberrecht
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Rechtsquellen 
Lauterkeitsrecht I 

 UWG 1923, mehrfach novelliert 
 Zuletzt erhebliche Änderung durch UWG-Novelle 2007 

 Unionsrecht 
 Primärrecht, insb Warenverkehrsfreiheit 

 RL über unlautere Geschäftspraktiken 

 RL über irreführende und vergleichende Werbung 
 Verfassungsrecht (Meinungsäußerung, Eigentum, 

Erwerbsausübung) 

Vorführender
Präsentationsnotizen
I. Rechtsquellena) Primäre Rechtsquelle ist das Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb (UWG). Früher gab es auch noch sog wettbewerbsrechtliche Nebengesetze; das Zugabengesetz, das Rabattgesetz und das Ausverkaufsgesetz. Mit dem WettbewerbsderegulierungsG 1992 wurden diese aufgehoben, teilweise ihr Inhalt aber in das UWG integriert.b) Große Bedeutung seit dem Beitritt Österreichs zur EG hat das Europarecht. Dort insb die Freiheit des Warenverkehrs, die Dienstleistungsfreiheit und einzelne RL und VO. Der Einfluss des Europarechts wird jeweils bei den einzelnen Tatbeständen mitbesprochen.c) Verfassungsrecht: Erwerbsausübungsfreiheit, Eigentumsschutz und Meinungsäußerungsfreiheit; zwei mögliche Einwirkungen des Verfassungsrechts1. Gesetz kann gegen Grundrechte verstoßen und daher vom VfGH aufgehoben werden2. Grundrechtskonforme Auslegung; sog mittelbare Drittwirkung der Grundfreiheiten über die Generalklauseln des einfachen Gesetzesrechtes auch im Verhältnis Privater untereinander
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Rechtsquellen 
Lauterkeitsrecht II 

 Insbesondere RL über unlautere Geschäftspraktiken (UGP-RL) 
 Führte zu signifikanter Änderung des UWG 2007 

 Regelt nur den B2C-Bereich 

 Vollharmonisierung 

 Verbot unlauterer Geschäftspraktiken gegenüber Verbrauchern 
 Das sind insb irreführende und aggressive GP 
 Schwarze Liste jedenfalls irreführender und aggressiver GP im 

Anhang 

Vorführender
Präsentationsnotizen
I. Rechtsquellena) Primäre Rechtsquelle ist das Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb (UWG). Früher gab es auch noch sog wettbewerbsrechtliche Nebengesetze; das Zugabengesetz, das Rabattgesetz und das Ausverkaufsgesetz. Mit dem WettbewerbsderegulierungsG 1992 wurden diese aufgehoben, teilweise ihr Inhalt aber in das UWG integriert.b) Große Bedeutung seit dem Beitritt Österreichs zur EG hat das Europarecht. Dort insb die Freiheit des Warenverkehrs, die Dienstleistungsfreiheit und einzelne RL und VO. Der Einfluss des Europarechts wird jeweils bei den einzelnen Tatbeständen mitbesprochen.c) Verfassungsrecht: Erwerbsausübungsfreiheit, Eigentumsschutz und Meinungsäußerungsfreiheit; zwei mögliche Einwirkungen des Verfassungsrechts1. Gesetz kann gegen Grundrechte verstoßen und daher vom VfGH aufgehoben werden2. Grundrechtskonforme Auslegung; sog mittelbare Drittwirkung der Grundfreiheiten über die Generalklauseln des einfachen Gesetzesrechtes auch im Verhältnis Privater untereinander
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Rechtsquellen 
Lauterkeitsrecht III 

 Insbesondere RL über unlautere Geschäftspraktiken 
(Fortsetzung) 
 Vorabentscheidungsersuchen 
 Richtlinienkonforme Auslegung 
 Gegebenenfalls unmittelbare Wirkung 
 Anwendungsbeispiele: Zugabenverbot (EuGH 

9.11.2010, Rs C-540/08p – Mediaprint/Österreich; OGH 
15.2.2011, 4 Ob 208/10g – Fußballer des Jahres IV); 
Ausverkauf (OGH 12.4.2011, 4 Ob 154/10s, EuGH 
17.1.2013, C-206/11) 

Vorführender
Präsentationsnotizen
I. Rechtsquellena) Primäre Rechtsquelle ist das Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb (UWG). Früher gab es auch noch sog wettbewerbsrechtliche Nebengesetze; das Zugabengesetz, das Rabattgesetz und das Ausverkaufsgesetz. Mit dem WettbewerbsderegulierungsG 1992 wurden diese aufgehoben, teilweise ihr Inhalt aber in das UWG integriert.b) Große Bedeutung seit dem Beitritt Österreichs zur EG hat das Europarecht. Dort insb die Freiheit des Warenverkehrs, die Dienstleistungsfreiheit und einzelne RL und VO. Der Einfluss des Europarechts wird jeweils bei den einzelnen Tatbeständen mitbesprochen.c) Verfassungsrecht: Erwerbsausübungsfreiheit, Eigentumsschutz und Meinungsäußerungsfreiheit; zwei mögliche Einwirkungen des Verfassungsrechts1. Gesetz kann gegen Grundrechte verstoßen und daher vom VfGH aufgehoben werden2. Grundrechtskonforme Auslegung; sog mittelbare Drittwirkung der Grundfreiheiten über die Generalklauseln des einfachen Gesetzesrechtes auch im Verhältnis Privater untereinander
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Aufbau des UWG I 
 Drei Abschnitte 
 §§ 1 – 26: Zivilrechtliche und strafrechtliche 

Bestimmungen 
Inklusive zivilprozessualer 

 §§ 26 – 37: verwaltungsrechtliche Bestimmungen 
 §§ 38 – 43: gemeinsame und Schlussbestimmungen 

 Strafrechtliche Verfolgung in der Praxis bedeutungslos 
 Verwaltungsrechtliche Bestimmungen können auch 

zivilrechtlich verfolgt werden (§ 34 Abs 3) 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Das UWG ist in drei große Abschnitte unterteiltI. Abschnitt: Zivilrechtliche und strafrechtliche Bestimmungen (§§ 1-26)II. Abschnitt: Verwaltungsrechtliche Bestimmungen (§§ 27-37)III. Abschnitt: Gemeinsame und Schlussbestimmungen (§§ 38-43)Sehen wir uns das etwas genauer an:§ 1: Generalklausel§§ 2-13: einzelne Tatbestände§§ 14-26: enthalten Bestimmungen über die Rechtsdurchsetzung, welche Ansprüche bestehen, wer ist aktiv- und passiv legitimiert, zivilprozessuale Sonderbestimmungen;verwaltungsrechtliche Tatbestände: Überschrift etwas irreführend, denn § 34 Abs 3(Bemerkung: zivilrechtliche Verfolgung steht weitaus im Vordergrund, praktisch keine strafrechtlichen Verfahren, verwaltungsrechtliche schon - insb Kennzeichnungsverstöße, Ausverkauf, aber auch diese Verstöße sind wie bemerkt zivilrechtlich verfolgbar, was auch häufig geschieht)
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Aufbau des UWG II 
 Generalklausel § 1 

 Änderung durch UWG-Novelle 2007 
 Ersetzung von „Sittenwidrigkeit“ durch unlautere Geschäftspraktik  

bzw unlautere Handlung 
 Z 1: regelt B2B: unlautere Geschäftspraktik und  

unlautere Handlung 
 Z 2: regelt B2C: unlautere Geschäftspraktik 
 Irreführende und aggressive Geschäftspraktiken als 

„insbesondere“ 
unlautere Geschäftspraktiken ( § 1 Abs 3, § 1a und § 2 UWG) 

 Aufzählung jedenfalls aggressiver oder irreführender Handlungen  
in „schwarzer Liste“ 

 Einzelne Sondertatbestände  
 Vorschriften über die Rechtsdurchsetzung 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Das UWG ist in drei große Abschnitte unterteiltI. Abschnitt: Zivilrechtliche und strafrechtliche Bestimmungen (§§ 1-26)II. Abschnitt: Verwaltungsrechtliche Bestimmungen (§§ 27-37)III. Abschnitt: Gemeinsame und Schlussbestimmungen (§§ 38-43)Sehen wir uns das etwas genauer an:§ 1: Generalklausel§§ 2-13: einzelne Tatbestände§§ 14-26: enthalten Bestimmungen über die Rechtsdurchsetzung, welche Ansprüche bestehen, wer ist aktiv- und passiv legitimiert, zivilprozessuale Sonderbestimmungen;verwaltungsrechtliche Tatbestände: Überschrift etwas irreführend, denn § 34 Abs 3(Bemerkung: zivilrechtliche Verfolgung steht weitaus im Vordergrund, praktisch keine strafrechtlichen Verfahren, verwaltungsrechtliche schon - insb Kennzeichnungsverstöße, Ausverkauf, aber auch diese Verstöße sind wie bemerkt zivilrechtlich verfolgbar, was auch häufig geschieht)
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Generalklausel/Sondertatbestände I 

 Funktion der Generalklausel 
 Unmöglichkeit der ex-ante Erfassung aller unlauteren 

Praktiken 
 Flexibilität  
 Vgl auch § 879 ABGB 
 Problem: Legalitätsprinzip und Rechtssicherheit 

 Verhältnis zu den Sondertatbeständen 
 Lex generalis 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Funktion der GeneralklauselNoch das deutsche UWG von 1896 enthielt keine Generalklausel, sondern nur kasuistische Einzeltatbestände. Das wurde bald als unzureichend erkannt. Denn der Wettbewerb ist vielfältig, entwickelt sich ständig fort, neue Werbe- und Absatzmethoden werden erfunden. Gesetzgeber würde hinter neuen Entwicklungen immer „hinterherhinken“. Generalklausel ermöglicht es, dass Rsp diese neuen Entwicklungen „in den Griff bekommt“.Alexander Katz (1896): „Kein Gesetzgeber wird ein Spezialgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb zu schaffen vermögen, das denselben wirklich zu beseitigen oder auch nur teilweise abzuwehren imstande ist. Die Kasuistik der Gesetzgebung ist zu schwach, um diese Hydra zu bekämpfen, der anstelle des abgeschlagenen Kopfes sofort zwei neue Köpfe erwachsen.“1909 wurde in das dt UWG Generalklausel eingefügt. Der österr Gesetzgeber ist ebenso verfahren.Das Verhältnis der Generalklausel zu den Sondertatbeständen stellt sich wie folgt dar. Letztere gehen vor. Die Generalklausel hat lückenfüllende Funktion.Auslegung der Generalklauselzentrale Frage: Auslegung des Begriffes „gute Sitten“Materialien und lange Zeit Judikatur: Abstellen auf das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden bzw auf das sittliche Anstandsgefühl des durchschnittlichen Gewerbetreibenden“also offenbar: empirisch Ermittlung, was anständig istKritik:gut weist auf normative Korrektur des auf Empirie hindeutenden Begriffs Sitte hin; dann kommt es aber letztlich auf normative Kriterien anWertepluralismusAuslegung des § 879: Verstoß gegen aus der übrigen Rechtsordnung ableitbare PrinzipienRsp: Sittenwidrigkeit ist eine Rechtsfrage, Beweis darf daher gar nicht aufgenommen werden, dann kann es aber auch nicht auf tatsächliche Übungen, dh auf die Sitte ankommenDaher: moderne Anschauung - sog funktioneller Sittenwidrigkeitsbegriff: der Begriff der Sittenwidrigkeit ist aus den Funktionsbedingungen von Wettbewerb her zu ermitteln.Sittenwidrigkeit ist mit Wettbewerbswidrigkeit gleichzusetzen.Problem: wie bestimmt man nun was wettbewerbswidrig ist?Die Wertungen der Sondertatbestände dienen der Ausfüllung des § 1 UWG. Dh Wettbewerbswidrigkeit wird danach bestimmt, welches Leitbild von Wettbewerb sich aus den Sondertatbeständen ermitteln läßt. Man nennt das die sog „induktive Methode“.Wie wird nun § 1 UWG in der Praxis gehandhabt?Die oben genannten allgemeinen Überlegungen spielen natürlich nicht bei jedem einzelnen Urteil eine Rolle. Vielmehr: case-lawdie vielen E sind geordnet nach Fallgruppen; heute in Ö und D herrschend: die sog Hefermehlschen Fallgruppen1. Kundenfang2. Behinderung3. Ausbeutung4. Rechtsbruch
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Generalklausel/Sondertatbestände II 
 Auslegung der Generalklausel 

 Unlautere Geschäftspraktik: insb aggressive (§ 1a) und 
irreführende (§ 2) 
 „sonstige unlautere Handlung“ 
EBRV: Kontinuität zur früheren Jud zur Sittenwidrigkeit 

 Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden? 
Wettbewerbswidrigkeit 

 Praxis: Fallgruppen und ausgeprägtes „case-law“ 
 Kundenfang (nunmehr irreführende und aggressive  

  Geschäftspraktiken) 
 Behinderung (sonstige unlautere Handlung) 
 Ausbeutung (sonstige unlautere Handlung) 
 Rechtsbruch (sonstige unlautere Handlung) 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Funktion der GeneralklauselNoch das deutsche UWG von 1896 enthielt keine Generalklausel, sondern nur kasuistische Einzeltatbestände. Das wurde bald als unzureichend erkannt. Denn der Wettbewerb ist vielfältig, entwickelt sich ständig fort, neue Werbe- und Absatzmethoden werden erfunden. Gesetzgeber würde hinter neuen Entwicklungen immer „hinterherhinken“. Generalklausel ermöglicht es, dass Rsp diese neuen Entwicklungen „in den Griff bekommt“.Alexander Katz (1896): „Kein Gesetzgeber wird ein Spezialgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb zu schaffen vermögen, das denselben wirklich zu beseitigen oder auch nur teilweise abzuwehren imstande ist. Die Kasuistik der Gesetzgebung ist zu schwach, um diese Hydra zu bekämpfen, der anstelle des abgeschlagenen Kopfes sofort zwei neue Köpfe erwachsen.“1909 wurde in das dt UWG Generalklausel eingefügt. Der österr Gesetzgeber ist ebenso verfahren.Das Verhältnis der Generalklausel zu den Sondertatbeständen stellt sich wie folgt dar. Letztere gehen vor. Die Generalklausel hat lückenfüllende Funktion.Auslegung der Generalklauselzentrale Frage: Auslegung des Begriffes „gute Sitten“Materialien und lange Zeit Judikatur: Abstellen auf das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden bzw auf das sittliche Anstandsgefühl des durchschnittlichen Gewerbetreibenden“also offenbar: empirisch Ermittlung, was anständig istKritik:gut weist auf normative Korrektur des auf Empirie hindeutenden Begriffs Sitte hin; dann kommt es aber letztlich auf normative Kriterien anWertepluralismusAuslegung des § 879: Verstoß gegen aus der übrigen Rechtsordnung ableitbare PrinzipienRsp: Sittenwidrigkeit ist eine Rechtsfrage, Beweis darf daher gar nicht aufgenommen werden, dann kann es aber auch nicht auf tatsächliche Übungen, dh auf die Sitte ankommenDaher: moderne Anschauung - sog funktioneller Sittenwidrigkeitsbegriff: der Begriff der Sittenwidrigkeit ist aus den Funktionsbedingungen von Wettbewerb her zu ermitteln.Sittenwidrigkeit ist mit Wettbewerbswidrigkeit gleichzusetzen.Problem: wie bestimmt man nun was wettbewerbswidrig ist?Die Wertungen der Sondertatbestände dienen der Ausfüllung des § 1 UWG. Dh Wettbewerbswidrigkeit wird danach bestimmt, welches Leitbild von Wettbewerb sich aus den Sondertatbeständen ermitteln läßt. Man nennt das die sog „induktive Methode“.Wie wird nun § 1 UWG in der Praxis gehandhabt?Die oben genannten allgemeinen Überlegungen spielen natürlich nicht bei jedem einzelnen Urteil eine Rolle. Vielmehr: case-lawdie vielen E sind geordnet nach Fallgruppen; heute in Ö und D herrschend: die sog Hefermehlschen Fallgruppen1. Kundenfang2. Behinderung3. Ausbeutung4. Rechtsbruch
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Generalklausel neu/Prüfungsschema 

 Prüfungsschema nach der Neuregelung 
 1. Fällt Handlung unter schwarze Liste?, wenn nein 

 2. Liegt eine aggressive oder irreführende  
     Geschäftpraktik vor?, wenn nein 

 3. Liegt eine unlautere Geschäftspraktik oder  
     sonstige unlautere Handlung vor? 

 Dort bisherige Fallgruppen, soweit nicht von 
1. oder 2. erfasst  
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Schutzzweck des UWG 

 Mitbewerberschutz 
 
 Verbraucherschutz 

 
 Schutz der Institution Wettbewerb 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Der historische Gesetzgeber sah im UWG ein Gesetz bloß zum Schutz der Mitbewerber; der Schutz der Verbraucher war nicht als selbständiges Schutzgut anerkannt. ZB: Verbot irreführender Werbung: Nicht die Verbraucher sollten davor geschützt werden, dass sie wegen Falschinformation Waren erwerben, die ihren Wünschen nicht entsprechen, sondern die Mitbewerber davor, dass ihnen Kunden entzogen werden.Später (im wesentlichen in den 60er und 70er Jahren) setzte sich die Ansicht durch, dass das UWG auch Verbraucher schützt. Das hat auch der österreichische Gesetzgeber anerkannt. Novellen 1971 und 1980: Verbandsklagebefugnis (§ 14 UWG).Daneben ist es heute auch anerkannt, dass der Wettbewerb als Institution selbständiges Schutzgut ist. Wegen der als positiv erachteten Wettbewerbsfunktionen soll das UWG auch den Wettbewerb als solchen im Interesse der Allgemeinheit schützen. Daher drei Schutzgüter1. Verbraucher2. Mitbewerber3. Wettbewerb als Institution
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Gemeinsame Tatbestandsmerkmale I 

 Geschäftlicher Verkehr 
 Blieb auch im neuen UWG bestehen 
 Sehr weitgehend: jede selbständige Teilnahme  

am Markt außer privater und amtlicher Tätigkeit,  
Gewinnerzielungsabsicht nicht erforderlich 
 Auch Freiberufler, Land- und Forstwirtschaft 

 Auch die Förderung fremden Wettbewerbs erfolgt im 
geschäftlichen Verkehr 

Vorführender
Präsentationsnotizen
a) Gemeinsame TatbestandsmerkmaleHandeln im geschäftlichen VerkehrDie meisten Tatbestände des UWG setzen ein Handeln im geschäftlichen Verkehr voraus: zB §§ 1, 2, 4, 9, 9a, 10, 12, 29 UWG:Die Funktion dieses Tatbestandsmerkmals besteht darin, deutlich zu machen, dass das UWG nur den wirtschaftlichen Wettbewerb erfasst. Rein private oder rein amtliche Tätigkeiten bleiben außer Betracht, ebenso wie unselbständige Tätigkeiten. Erfasst wird jede selbständige Tätigkeit, in der eine Teilnahme am Erwerbsleben zum Ausdruck kommt. Gewinnabsicht ist nicht notwendig.„Zum geschäftlichen Verkehr iSd UWG gehört jede selbständige, auf Erwerb gerichtete Tätigkeit im weitesten sind - im Gegensatz zur rein privaten oder amtlichen Tätigkeit. Gewinnabsicht ist nicht erforderlich, es genügt eine selbständige, zu wirtschaftlichen Zwecken ausgeübte Tätigkeit, in der eine Teilnahme am Erwerbsleben zum Ausdruck kommt.“Was folgt nun aus dieser Formulierung:1. Anwendungsbereich des UWG ist nicht auf kaufmännische/gewerbliche Tätigkeiten beschränkt. Erfasst sind daher auchFreie Berufe (Ärzte, Rechtsanwälte, Patentanwälte, Ziviltechniker, Steuerberater, Apotheker etc)Land- und FortswirtschaftKünstler, Erfinder, Artisten, freiberufliche Wissenschafter, soweit sie ihre Tätigkeiten wirtschaftlich verwerten: zB ein Erfinder, der seine Patente selbständig durch Lizenzvergabe verwertet, ebenso wie ein Schriftsteller bei der Verwertung von UrheberrechtenProstituierte2. Gewinnabsicht ist nicht erforderlich. Der Zweck des Handelns ist nicht entscheidend. Auchideelle Vereinepolitische Parteienandere wohltätige oder gemeinnützige VereinigungenErwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaftenfallen bei einer Betätigung im Erwerbsleben unter das UWG.Beispiele: Antiraucherverein verkauft Aufkleber, Poster und Flugblätter; Wiener Kinderfreunde werben für und verkaufen „wertvolles“ Spielzeug; Tierschutzverein veranstaltet Modenschau, bei der Pelzimitationen als Alternative zu echten Pelzen beworben werden; auch die Spendenwerbung karitativer oder sonstiger gemeinnütziger Vereine erfolgt im geschäftlichen VerkehrAuch die öffentliche Hand handelt im geschäftlichen Verkehr, sofern sie privatwirtschaftlich tätig wird. Nur Hoheitsakte sind einer Beurteilung nach dem UWG entzogen. Beispiele: Verkehrsbetriebe; Energieversorgungsunternehmen; von der öffentlichen Hand betriebene Freizeitanlagen; städtische Bestattung; Landeskrankenanstalten; ferner Subventionen, soweit sie mittels Vertrag und nicht mittels Bescheid gewährt werden.3. Handeln im geschäftlichen Verkehr setzt nicht voraus, dass der Handelnde das eigene Geschäft fördern will. Auch wer zugunsten oder zu Lasten dritter „Wirtschaftstreibender“ in den Marktablauf eingreift, agiert im geschäftlichen Verkehr.Beispiele: Fremdenverkehrsverein bevorzugt in Prospekt bestimmte Hotels und benachteiligt andere; Tierschutzverein unterstützt die Hersteller von Webpelzen zu Lasten der Kürschner; Handelskammer unterstützt ein Unternehmen gegen ein anderes; Masseverwalter beim Abverkauf von Waren aus der Masse
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Gemeinsame Tatbestandsmerkmale II 

Geschäftlicher Verkehr (Forstsetzung) 
 Wettbewerbs der öffentlichen Hand? 

 Abgrenzung von (erfasster) Privatwirtschaftsverwaltung von (nicht 
erfasster) Hoheitsverwaltung nach rein formalen Kriterien 
 eingesetzte Rechtsform 
 Unlauterkeit: Missbrauch hoheitlicher Machtmittel 

(Quersubventionen); Verstoß gegen Gleichheitssatz, insb bei 
Subventionen 

 Vereine: zB für Spendenwerbung bejaht 

Vorführender
Präsentationsnotizen
a) Gemeinsame TatbestandsmerkmaleHandeln im geschäftlichen VerkehrDie meisten Tatbestände des UWG setzen ein Handeln im geschäftlichen Verkehr voraus: zB §§ 1, 2, 4, 9, 9a, 10, 12, 29 UWG:Die Funktion dieses Tatbestandsmerkmals besteht darin, deutlich zu machen, dass das UWG nur den wirtschaftlichen Wettbewerb erfasst. Rein private oder rein amtliche Tätigkeiten bleiben außer Betracht, ebenso wie unselbständige Tätigkeiten. Erfasst wird jede selbständige Tätigkeit, in der eine Teilnahme am Erwerbsleben zum Ausdruck kommt. Gewinnabsicht ist nicht notwendig.„Zum geschäftlichen Verkehr iSd UWG gehört jede selbständige, auf Erwerb gerichtete Tätigkeit im weitesten sind - im Gegensatz zur rein privaten oder amtlichen Tätigkeit. Gewinnabsicht ist nicht erforderlich, es genügt eine selbständige, zu wirtschaftlichen Zwecken ausgeübte Tätigkeit, in der eine Teilnahme am Erwerbsleben zum Ausdruck kommt.“Was folgt nun aus dieser Formulierung:1. Anwendungsbereich des UWG ist nicht auf kaufmännische/gewerbliche Tätigkeiten beschränkt. Erfasst sind daher auchFreie Berufe (Ärzte, Rechtsanwälte, Patentanwälte, Ziviltechniker, Steuerberater, Apotheker etc)Land- und FortswirtschaftKünstler, Erfinder, Artisten, freiberufliche Wissenschafter, soweit sie ihre Tätigkeiten wirtschaftlich verwerten: zB ein Erfinder, der seine Patente selbständig durch Lizenzvergabe verwertet, ebenso wie ein Schriftsteller bei der Verwertung von UrheberrechtenProstituierte2. Gewinnabsicht ist nicht erforderlich. Der Zweck des Handelns ist nicht entscheidend. Auchideelle Vereinepolitische Parteienandere wohltätige oder gemeinnützige VereinigungenErwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaftenfallen bei einer Betätigung im Erwerbsleben unter das UWG.Beispiele: Antiraucherverein verkauft Aufkleber, Poster und Flugblätter; Wiener Kinderfreunde werben für und verkaufen „wertvolles“ Spielzeug; Tierschutzverein veranstaltet Modenschau, bei der Pelzimitationen als Alternative zu echten Pelzen beworben werden; auch die Spendenwerbung karitativer oder sonstiger gemeinnütziger Vereine erfolgt im geschäftlichen VerkehrAuch die öffentliche Hand handelt im geschäftlichen Verkehr, sofern sie privatwirtschaftlich tätig wird. Nur Hoheitsakte sind einer Beurteilung nach dem UWG entzogen. Beispiele: Verkehrsbetriebe; Energieversorgungsunternehmen; von der öffentlichen Hand betriebene Freizeitanlagen; städtische Bestattung; Landeskrankenanstalten; ferner Subventionen, soweit sie mittels Vertrag und nicht mittels Bescheid gewährt werden.3. Handeln im geschäftlichen Verkehr setzt nicht voraus, dass der Handelnde das eigene Geschäft fördern will. Auch wer zugunsten oder zu Lasten dritter „Wirtschaftstreibender“ in den Marktablauf eingreift, agiert im geschäftlichen Verkehr.Beispiele: Fremdenverkehrsverein bevorzugt in Prospekt bestimmte Hotels und benachteiligt andere; Tierschutzverein unterstützt die Hersteller von Webpelzen zu Lasten der Kürschner; Handelskammer unterstützt ein Unternehmen gegen ein anderes; Masseverwalter beim Abverkauf von Waren aus der Masse
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Gemeinsame Tatbestandsmerkmale III 
Wettbewerbsverhältnis 

 Nur mehr im B2B-Bereich 

 Vorhandensein von Konkurrenten 

 Früher erforderliche Wettbewerbsabsicht ist bei Generalklausel beseitigt  
 worden  
 Grund: wenn es um den Schutz der Verbraucher geht, kann es nicht 

darauf ankommen, ob Konkurrenten vorhanden sind 
 Ist allerdings auch für den B2B-Bereich aufgegeben worden 

 „Zu Zwecken des Wettbewerbs“ bei anderen Tatbeständen aber geblieben 
 Wettbewerbsverhältnis und Wettbewerbsabsicht 

 Absicht wird bei Förderung des eigenen Wettbewerbs vermutet (und dann,  
 wenn typische Wettbewerbshandlung) 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Handeln zu Zwecken des WettbewerbsDie meisten Tatbestände des UWG setzen auch ein Handeln „zu Zwecken des Wettbewerbs“ voraus. ZB: §§ 1, 2, 4, 7, 9a, 10, 11Der Zweck dieses Tatbestandsmerkmals ist es, nur solche Verhaltensweisen durch das UWG zu erfassen, die geeignet sind, die Wettbewerbslage zu beeinflussen.Dieses Tatbestandsmerkmal besteht aus 2 Komponenten, einer objektiven und einer subjektiven. Erforderlich ist ein1. Wettbewerbsverhältnis2. WettbewerbsabsichtStandardformulierung der Rsp: „Ein Handeln erfolgt dann zu Zwecken des Wettbewerbs, wenn es objektiv geeignet ist, den Absatz eines Unternehmens, meist des eigenen, auf Kosten der Mitbewerber zu fördern, und subjektiv von der entsprechenden Wettbewerbsabsicht getragen ist.“ad 1 - Wettbewerbsverhältnis:Dh: es muss andere Unternehmer geben, deren Wettbewerbsposition durch die in Frage stehende Handlung verschlechtert werden kann. Ob ein Wettbewerbsverhältnis besteht, ist nach der Verkehrsauffassung zu beurteilen. Es liegt dann vor, wenn sich die Unternehmen an denselben Abnehmerkreis wenden, dh wenn sie gleiche oder doch substitutionsfähige Produkte anbieten.Gleiche Produkte ist klar: ein Autohaus steht mit anderen Autohäusern in einem Wettbewerbsverhältnis, die SN mit dem Standard, ein Supermarkt mit einem anderen.Substitutionsfähig: Boulevardzeitungen mit Qualitätszeitungen, Elektroheizungen mit Gasheizungen, Radio oder Fernsehen mit Zeitungen beim Wettbewerb um Inserate, Zahnärzte und Dentisten einerseits mit Zahntechnikern andererseits, weil beide Zahnprothesen reparieren und sie insoweit im Wettbewerb stehen; echte Pelze mit Webpelzen, Bier mit Wein und Schnaps etc.Ob ein Wettbewerbsverhältnis besteht, hängt auch von räumlichen und ausnahmsweise zeitlichen Faktoren ab. Räumlich: zwischen einem Gasthaus in Salzburg und einem solchen in Linz kein Wettbewerbsverhältnis. Zeitlich: zwischen dem Betreiber eines Skiliftes und dem Betreiber eines nur im Sommer geöffneten Campingplatzes kein Wettbewerbsverhältnis.Die Rsp hat das Tatbestandsmerkmal Wettbewerbsverhältnis sehr weit ausgedehnt. Insb durchWettbewerbsverhältnis ad hoc: Unternehmen sind an sich branchenfremd. Durch die konkrete Handlung, die es zu beurteilen gilt, wird aber ein Wettbewerbsverhältnis, ad hoc, begründet. Beispiele: IKEA wirbt damit, dass man das Rauchen aufgeben und vom Ersparten Möbel kaufen soll. Normalerweise besteht zwischen der Austria Tabak AG und Möbelhäusern kein Wettbewerbsverhältnis. Durch diese Werbung wird aber ad hoc ein solches begründet. Kaffeeproduzenten und Blumenhändler stehen normalerweise nicht in einem Wettbewerbsverhältnis. Wenn aber der Kaffeeproduzent damit wirbt, man solle doch als Geschenk statt Blumen Kaffee mitbringen, wird ad hoc ein Wettbewerbsverhältnis begründet.Mittelbares Wettbewerbsverhältnis: Auch zwischen Gewerbetreibenden verschiedener Wirtschaftsstufen (Erzeuger - Einzelhändler; Großhändler - Kleinhändler) kann ein Wettbewerbsverhältnis bestehen. Beispiele: Ein Kunde bestellt beim Einzelhändler einen Teppich der Marke Tapisom. Der Einzelhändler verlegt aber einen Teppich einer anderen Marke. Besteht ein Wettbewerbsverhältnis zwischen Einzelhändler und dem Generalimporteur? Ja, weil der Erfolg des Generalimporteurs mittelbar von Verhalten der Einzelhändler abhängt. Ebenso besteht ein Wettbewerbsverhältnis zwischen dem Lizenzgeber - der ein Produkt nicht selbst herstellt - und Konkurrenten seines Lizenznehmers. Auch wer fremden Wettbewerb fördert, handelt zu Zwecken des Wettbewerbs: Beispiele: Fremdenverkehrsverein empfiehlt bestimmte Hotels. Werbeagentur handelt für ihren Auftraggeber. Tierschutzverein fördert Öko-Bauern, Tierschutzverein empfiehlt bei einer Modenschau Webpelze als Alternative zu „echten“ Pelzen, Masseverwalter handelt für Gemeinschuldner.Ad 2 - Wettbewerbsabsicht:Handeln zu Zwecken des Wettbewerbs setzt eine entsprechend Willensrichtung, die Wettbewerbsabsicht voraus. Man muss die Absicht haben, die eigene oder eine fremde Wettbewerbsposition zu verbessern. Ob Wettbewerbsabsicht vorliegt ist eine Tatfrage. Bei der Förderung eigenen Wettbewerbs wird die Absicht vermutet. Ferner dann wenn objektiv eine „typische Wettbewerbshandlung“ vorliegt. Objektiv typische Wettbewerbshandlung: zB Tätigkeit von Werbeagenturen oder PR-Agenturen für ihre Auftraggeber, Werbetätigkeit eines Fremdenverkehrsvereins.Bei der Förderung fremden Wettbewerbs wird - es sei denn es liegt wie in den angeführten Beispielen eine objektiv typische Wettbewerbshandlung vor - die Wettbewerbsabsicht nicht vermutet, dh der Kläger hat sie zu beweisen.Wettbewerbsabsicht braucht auch nicht der einzige Beweggrund einer Handlung sein, sie darf nur gegenüber anderen Beweggründen nicht gänzlich in den Hintergrund treten. Die Bewertung, ob das vorliegt, ist eine Rechtsfrage. (Bemerkung: wichtig für Revision(srekurs) an den OGH)Was folgt nun aus diesen zugegeben abstrakten Vorgaben. Wer für den eigenen Absatz wirbt, wer Zugaben ankündigt, wer abfällige Äußerungen über Mitbewerber macht - Wettbewerbsabsicht regelmäßig als problemlos zu bejahen. Nur ganz ausnahmsweise gelingt ein Gegenbeweis: Beispiel Recyclingpapier.Bei Förderung fremden Wettbewerbs problematisch. Praktisch bedeutsam wurde das in jüngerer Zeit insb bei der Tätigkeit von Tierschutzvereinen.- Hühner leiden im Tier-KZ; auf Anforderung bekommt man eine Liste von Bauern, die Freilandhaltung betreiben.- Agitation gegen Pelze und Kürschner, Verein veranstaltet eine Modenschau, bei der Produkte eines bestimmten Webpelzherstellers vorgestellt werdenWas sagen Sie zu folgendem Fall: Master-Monster-E; Wiener Kinderfreunde, Beteiligung an Wiener Kinderschachtel (Spielzeuggeschäft); in der Vorweihnachtszeit werden Flugblätter gegen Master Monster Spielzeug verteilt (He-Man), weil diese schädlich für die Entwicklung der Kinder seien. Auf den Flugblättern ein Abschnitt, mit dem man Informationsmaterial anfordern kann. Interessenten erhielten Informationsmaterial über wertvolles Spielzeug, aber auch ein Prospekt der Wr. Spielzeugschachtel.
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Gemeinsame Tatbestandsmerkmale IV 

  Geschäftspraktik 
 Definition in § 1 Abs 2 Z 4 

 „unmittelbarer“ Zusammenhang mit dem Verkauf oder der 
Lieferung eines Produkts 
 Jedoch weite Auslegung: zB auch Irreführungen über 

das Unternehmen bzw den Unternehmer erfasst (kein 
direkter Produktbezug erforderlich) 
 Produkt: auch Dienstleistungen (vgl Z 1) 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Handeln zu Zwecken des WettbewerbsDie meisten Tatbestände des UWG setzen auch ein Handeln „zu Zwecken des Wettbewerbs“ voraus. ZB: §§ 1, 2, 4, 7, 9a, 10, 11Der Zweck dieses Tatbestandsmerkmals ist es, nur solche Verhaltensweisen durch das UWG zu erfassen, die geeignet sind, die Wettbewerbslage zu beeinflussen.Dieses Tatbestandsmerkmal besteht aus 2 Komponenten, einer objektiven und einer subjektiven. Erforderlich ist ein1. Wettbewerbsverhältnis2. WettbewerbsabsichtStandardformulierung der Rsp: „Ein Handeln erfolgt dann zu Zwecken des Wettbewerbs, wenn es objektiv geeignet ist, den Absatz eines Unternehmens, meist des eigenen, auf Kosten der Mitbewerber zu fördern, und subjektiv von der entsprechenden Wettbewerbsabsicht getragen ist.“ad 1 - Wettbewerbsverhältnis:Dh: es muss andere Unternehmer geben, deren Wettbewerbsposition durch die in Frage stehende Handlung verschlechtert werden kann. Ob ein Wettbewerbsverhältnis besteht, ist nach der Verkehrsauffassung zu beurteilen. Es liegt dann vor, wenn sich die Unternehmen an denselben Abnehmerkreis wenden, dh wenn sie gleiche oder doch substitutionsfähige Produkte anbieten.Gleiche Produkte ist klar: ein Autohaus steht mit anderen Autohäusern in einem Wettbewerbsverhältnis, die SN mit dem Standard, ein Supermarkt mit einem anderen.Substitutionsfähig: Boulevardzeitungen mit Qualitätszeitungen, Elektroheizungen mit Gasheizungen, Radio oder Fernsehen mit Zeitungen beim Wettbewerb um Inserate, Zahnärzte und Dentisten einerseits mit Zahntechnikern andererseits, weil beide Zahnprothesen reparieren und sie insoweit im Wettbewerb stehen; echte Pelze mit Webpelzen, Bier mit Wein und Schnaps etc.Ob ein Wettbewerbsverhältnis besteht, hängt auch von räumlichen und ausnahmsweise zeitlichen Faktoren ab. Räumlich: zwischen einem Gasthaus in Salzburg und einem solchen in Linz kein Wettbewerbsverhältnis. Zeitlich: zwischen dem Betreiber eines Skiliftes und dem Betreiber eines nur im Sommer geöffneten Campingplatzes kein Wettbewerbsverhältnis.Die Rsp hat das Tatbestandsmerkmal Wettbewerbsverhältnis sehr weit ausgedehnt. Insb durchWettbewerbsverhältnis ad hoc: Unternehmen sind an sich branchenfremd. Durch die konkrete Handlung, die es zu beurteilen gilt, wird aber ein Wettbewerbsverhältnis, ad hoc, begründet. Beispiele: IKEA wirbt damit, dass man das Rauchen aufgeben und vom Ersparten Möbel kaufen soll. Normalerweise besteht zwischen der Austria Tabak AG und Möbelhäusern kein Wettbewerbsverhältnis. Durch diese Werbung wird aber ad hoc ein solches begründet. Kaffeeproduzenten und Blumenhändler stehen normalerweise nicht in einem Wettbewerbsverhältnis. Wenn aber der Kaffeeproduzent damit wirbt, man solle doch als Geschenk statt Blumen Kaffee mitbringen, wird ad hoc ein Wettbewerbsverhältnis begründet.Mittelbares Wettbewerbsverhältnis: Auch zwischen Gewerbetreibenden verschiedener Wirtschaftsstufen (Erzeuger - Einzelhändler; Großhändler - Kleinhändler) kann ein Wettbewerbsverhältnis bestehen. Beispiele: Ein Kunde bestellt beim Einzelhändler einen Teppich der Marke Tapisom. Der Einzelhändler verlegt aber einen Teppich einer anderen Marke. Besteht ein Wettbewerbsverhältnis zwischen Einzelhändler und dem Generalimporteur? Ja, weil der Erfolg des Generalimporteurs mittelbar von Verhalten der Einzelhändler abhängt. Ebenso besteht ein Wettbewerbsverhältnis zwischen dem Lizenzgeber - der ein Produkt nicht selbst herstellt - und Konkurrenten seines Lizenznehmers. Auch wer fremden Wettbewerb fördert, handelt zu Zwecken des Wettbewerbs: Beispiele: Fremdenverkehrsverein empfiehlt bestimmte Hotels. Werbeagentur handelt für ihren Auftraggeber. Tierschutzverein fördert Öko-Bauern, Tierschutzverein empfiehlt bei einer Modenschau Webpelze als Alternative zu „echten“ Pelzen, Masseverwalter handelt für Gemeinschuldner.Ad 2 - Wettbewerbsabsicht:Handeln zu Zwecken des Wettbewerbs setzt eine entsprechend Willensrichtung, die Wettbewerbsabsicht voraus. Man muss die Absicht haben, die eigene oder eine fremde Wettbewerbsposition zu verbessern. Ob Wettbewerbsabsicht vorliegt ist eine Tatfrage. Bei der Förderung eigenen Wettbewerbs wird die Absicht vermutet. Ferner dann wenn objektiv eine „typische Wettbewerbshandlung“ vorliegt. Objektiv typische Wettbewerbshandlung: zB Tätigkeit von Werbeagenturen oder PR-Agenturen für ihre Auftraggeber, Werbetätigkeit eines Fremdenverkehrsvereins.Bei der Förderung fremden Wettbewerbs wird - es sei denn es liegt wie in den angeführten Beispielen eine objektiv typische Wettbewerbshandlung vor - die Wettbewerbsabsicht nicht vermutet, dh der Kläger hat sie zu beweisen.Wettbewerbsabsicht braucht auch nicht der einzige Beweggrund einer Handlung sein, sie darf nur gegenüber anderen Beweggründen nicht gänzlich in den Hintergrund treten. Die Bewertung, ob das vorliegt, ist eine Rechtsfrage. (Bemerkung: wichtig für Revision(srekurs) an den OGH)Was folgt nun aus diesen zugegeben abstrakten Vorgaben. Wer für den eigenen Absatz wirbt, wer Zugaben ankündigt, wer abfällige Äußerungen über Mitbewerber macht - Wettbewerbsabsicht regelmäßig als problemlos zu bejahen. Nur ganz ausnahmsweise gelingt ein Gegenbeweis: Beispiel Recyclingpapier.Bei Förderung fremden Wettbewerbs problematisch. Praktisch bedeutsam wurde das in jüngerer Zeit insb bei der Tätigkeit von Tierschutzvereinen.- Hühner leiden im Tier-KZ; auf Anforderung bekommt man eine Liste von Bauern, die Freilandhaltung betreiben.- Agitation gegen Pelze und Kürschner, Verein veranstaltet eine Modenschau, bei der Produkte eines bestimmten Webpelzherstellers vorgestellt werdenWas sagen Sie zu folgendem Fall: Master-Monster-E; Wiener Kinderfreunde, Beteiligung an Wiener Kinderschachtel (Spielzeuggeschäft); in der Vorweihnachtszeit werden Flugblätter gegen Master Monster Spielzeug verteilt (He-Man), weil diese schädlich für die Entwicklung der Kinder seien. Auf den Flugblättern ein Abschnitt, mit dem man Informationsmaterial anfordern kann. Interessenten erhielten Informationsmaterial über wertvolles Spielzeug, aber auch ein Prospekt der Wr. Spielzeugschachtel.
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Gemeinsame Tatbestandsmerkmale V 

  Verbraucherleitbild 
 insb für Irreführung und aggressive Geschäftspraktiken relevant 
 normative Bestimmung der Irreführungseignung und der Eignung 

zur Beeinflussung der Kaufentscheidung 
 § 1 Abs 2: der Durchschnittverbraucher der Gruppe, an die sich die 

Werbung richtet 
 durchschnittlich verständiger und informierter Verbraucher mit 

situationsadäquatem Aufmerksamkeitsgrad 
 § 1 Abs 2 2. Satz: Schutz besonders schutzwürdiger 

Personengruppen 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Handeln zu Zwecken des WettbewerbsDie meisten Tatbestände des UWG setzen auch ein Handeln „zu Zwecken des Wettbewerbs“ voraus. ZB: §§ 1, 2, 4, 7, 9a, 10, 11Der Zweck dieses Tatbestandsmerkmals ist es, nur solche Verhaltensweisen durch das UWG zu erfassen, die geeignet sind, die Wettbewerbslage zu beeinflussen.Dieses Tatbestandsmerkmal besteht aus 2 Komponenten, einer objektiven und einer subjektiven. Erforderlich ist ein1. Wettbewerbsverhältnis2. WettbewerbsabsichtStandardformulierung der Rsp: „Ein Handeln erfolgt dann zu Zwecken des Wettbewerbs, wenn es objektiv geeignet ist, den Absatz eines Unternehmens, meist des eigenen, auf Kosten der Mitbewerber zu fördern, und subjektiv von der entsprechenden Wettbewerbsabsicht getragen ist.“ad 1 - Wettbewerbsverhältnis:Dh: es muss andere Unternehmer geben, deren Wettbewerbsposition durch die in Frage stehende Handlung verschlechtert werden kann. Ob ein Wettbewerbsverhältnis besteht, ist nach der Verkehrsauffassung zu beurteilen. Es liegt dann vor, wenn sich die Unternehmen an denselben Abnehmerkreis wenden, dh wenn sie gleiche oder doch substitutionsfähige Produkte anbieten.Gleiche Produkte ist klar: ein Autohaus steht mit anderen Autohäusern in einem Wettbewerbsverhältnis, die SN mit dem Standard, ein Supermarkt mit einem anderen.Substitutionsfähig: Boulevardzeitungen mit Qualitätszeitungen, Elektroheizungen mit Gasheizungen, Radio oder Fernsehen mit Zeitungen beim Wettbewerb um Inserate, Zahnärzte und Dentisten einerseits mit Zahntechnikern andererseits, weil beide Zahnprothesen reparieren und sie insoweit im Wettbewerb stehen; echte Pelze mit Webpelzen, Bier mit Wein und Schnaps etc.Ob ein Wettbewerbsverhältnis besteht, hängt auch von räumlichen und ausnahmsweise zeitlichen Faktoren ab. Räumlich: zwischen einem Gasthaus in Salzburg und einem solchen in Linz kein Wettbewerbsverhältnis. Zeitlich: zwischen dem Betreiber eines Skiliftes und dem Betreiber eines nur im Sommer geöffneten Campingplatzes kein Wettbewerbsverhältnis.Die Rsp hat das Tatbestandsmerkmal Wettbewerbsverhältnis sehr weit ausgedehnt. Insb durchWettbewerbsverhältnis ad hoc: Unternehmen sind an sich branchenfremd. Durch die konkrete Handlung, die es zu beurteilen gilt, wird aber ein Wettbewerbsverhältnis, ad hoc, begründet. Beispiele: IKEA wirbt damit, dass man das Rauchen aufgeben und vom Ersparten Möbel kaufen soll. Normalerweise besteht zwischen der Austria Tabak AG und Möbelhäusern kein Wettbewerbsverhältnis. Durch diese Werbung wird aber ad hoc ein solches begründet. Kaffeeproduzenten und Blumenhändler stehen normalerweise nicht in einem Wettbewerbsverhältnis. Wenn aber der Kaffeeproduzent damit wirbt, man solle doch als Geschenk statt Blumen Kaffee mitbringen, wird ad hoc ein Wettbewerbsverhältnis begründet.Mittelbares Wettbewerbsverhältnis: Auch zwischen Gewerbetreibenden verschiedener Wirtschaftsstufen (Erzeuger - Einzelhändler; Großhändler - Kleinhändler) kann ein Wettbewerbsverhältnis bestehen. Beispiele: Ein Kunde bestellt beim Einzelhändler einen Teppich der Marke Tapisom. Der Einzelhändler verlegt aber einen Teppich einer anderen Marke. Besteht ein Wettbewerbsverhältnis zwischen Einzelhändler und dem Generalimporteur? Ja, weil der Erfolg des Generalimporteurs mittelbar von Verhalten der Einzelhändler abhängt. Ebenso besteht ein Wettbewerbsverhältnis zwischen dem Lizenzgeber - der ein Produkt nicht selbst herstellt - und Konkurrenten seines Lizenznehmers. Auch wer fremden Wettbewerb fördert, handelt zu Zwecken des Wettbewerbs: Beispiele: Fremdenverkehrsverein empfiehlt bestimmte Hotels. Werbeagentur handelt für ihren Auftraggeber. Tierschutzverein fördert Öko-Bauern, Tierschutzverein empfiehlt bei einer Modenschau Webpelze als Alternative zu „echten“ Pelzen, Masseverwalter handelt für Gemeinschuldner.Ad 2 - Wettbewerbsabsicht:Handeln zu Zwecken des Wettbewerbs setzt eine entsprechend Willensrichtung, die Wettbewerbsabsicht voraus. Man muss die Absicht haben, die eigene oder eine fremde Wettbewerbsposition zu verbessern. Ob Wettbewerbsabsicht vorliegt ist eine Tatfrage. Bei der Förderung eigenen Wettbewerbs wird die Absicht vermutet. Ferner dann wenn objektiv eine „typische Wettbewerbshandlung“ vorliegt. Objektiv typische Wettbewerbshandlung: zB Tätigkeit von Werbeagenturen oder PR-Agenturen für ihre Auftraggeber, Werbetätigkeit eines Fremdenverkehrsvereins.Bei der Förderung fremden Wettbewerbs wird - es sei denn es liegt wie in den angeführten Beispielen eine objektiv typische Wettbewerbshandlung vor - die Wettbewerbsabsicht nicht vermutet, dh der Kläger hat sie zu beweisen.Wettbewerbsabsicht braucht auch nicht der einzige Beweggrund einer Handlung sein, sie darf nur gegenüber anderen Beweggründen nicht gänzlich in den Hintergrund treten. Die Bewertung, ob das vorliegt, ist eine Rechtsfrage. (Bemerkung: wichtig für Revision(srekurs) an den OGH)Was folgt nun aus diesen zugegeben abstrakten Vorgaben. Wer für den eigenen Absatz wirbt, wer Zugaben ankündigt, wer abfällige Äußerungen über Mitbewerber macht - Wettbewerbsabsicht regelmäßig als problemlos zu bejahen. Nur ganz ausnahmsweise gelingt ein Gegenbeweis: Beispiel Recyclingpapier.Bei Förderung fremden Wettbewerbs problematisch. Praktisch bedeutsam wurde das in jüngerer Zeit insb bei der Tätigkeit von Tierschutzvereinen.- Hühner leiden im Tier-KZ; auf Anforderung bekommt man eine Liste von Bauern, die Freilandhaltung betreiben.- Agitation gegen Pelze und Kürschner, Verein veranstaltet eine Modenschau, bei der Produkte eines bestimmten Webpelzherstellers vorgestellt werdenWas sagen Sie zu folgendem Fall: Master-Monster-E; Wiener Kinderfreunde, Beteiligung an Wiener Kinderschachtel (Spielzeuggeschäft); in der Vorweihnachtszeit werden Flugblätter gegen Master Monster Spielzeug verteilt (He-Man), weil diese schädlich für die Entwicklung der Kinder seien. Auf den Flugblättern ein Abschnitt, mit dem man Informationsmaterial anfordern kann. Interessenten erhielten Informationsmaterial über wertvolles Spielzeug, aber auch ein Prospekt der Wr. Spielzeugschachtel.
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Handeln zu Zwecken des WettbewerbsDie meisten Tatbestände des UWG setzen auch ein Handeln „zu Zwecken des Wettbewerbs“ voraus. ZB: §§ 1, 2, 4, 7, 9a, 10, 11Der Zweck dieses Tatbestandsmerkmals ist es, nur solche Verhaltensweisen durch das UWG zu erfassen, die geeignet sind, die Wettbewerbslage zu beeinflussen.Dieses Tatbestandsmerkmal besteht aus 2 Komponenten, einer objektiven und einer subjektiven. Erforderlich ist ein1. Wettbewerbsverhältnis2. WettbewerbsabsichtStandardformulierung der Rsp: „Ein Handeln erfolgt dann zu Zwecken des Wettbewerbs, wenn es objektiv geeignet ist, den Absatz eines Unternehmens, meist des eigenen, auf Kosten der Mitbewerber zu fördern, und subjektiv von der entsprechenden Wettbewerbsabsicht getragen ist.“ad 1 - Wettbewerbsverhältnis:Dh: es muss andere Unternehmer geben, deren Wettbewerbsposition durch die in Frage stehende Handlung verschlechtert werden kann. Ob ein Wettbewerbsverhältnis besteht, ist nach der Verkehrsauffassung zu beurteilen. Es liegt dann vor, wenn sich die Unternehmen an denselben Abnehmerkreis wenden, dh wenn sie gleiche oder doch substitutionsfähige Produkte anbieten.Gleiche Produkte ist klar: ein Autohaus steht mit anderen Autohäusern in einem Wettbewerbsverhältnis, die SN mit dem Standard, ein Supermarkt mit einem anderen.Substitutionsfähig: Boulevardzeitungen mit Qualitätszeitungen, Elektroheizungen mit Gasheizungen, Radio oder Fernsehen mit Zeitungen beim Wettbewerb um Inserate, Zahnärzte und Dentisten einerseits mit Zahntechnikern andererseits, weil beide Zahnprothesen reparieren und sie insoweit im Wettbewerb stehen; echte Pelze mit Webpelzen, Bier mit Wein und Schnaps etc.Ob ein Wettbewerbsverhältnis besteht, hängt auch von räumlichen und ausnahmsweise zeitlichen Faktoren ab. Räumlich: zwischen einem Gasthaus in Salzburg und einem solchen in Linz kein Wettbewerbsverhältnis. Zeitlich: zwischen dem Betreiber eines Skiliftes und dem Betreiber eines nur im Sommer geöffneten Campingplatzes kein Wettbewerbsverhältnis.Die Rsp hat das Tatbestandsmerkmal Wettbewerbsverhältnis sehr weit ausgedehnt. Insb durchWettbewerbsverhältnis ad hoc: Unternehmen sind an sich branchenfremd. Durch die konkrete Handlung, die es zu beurteilen gilt, wird aber ein Wettbewerbsverhältnis, ad hoc, begründet. Beispiele: IKEA wirbt damit, dass man das Rauchen aufgeben und vom Ersparten Möbel kaufen soll. Normalerweise besteht zwischen der Austria Tabak AG und Möbelhäusern kein Wettbewerbsverhältnis. Durch diese Werbung wird aber ad hoc ein solches begründet. Kaffeeproduzenten und Blumenhändler stehen normalerweise nicht in einem Wettbewerbsverhältnis. Wenn aber der Kaffeeproduzent damit wirbt, man solle doch als Geschenk statt Blumen Kaffee mitbringen, wird ad hoc ein Wettbewerbsverhältnis begründet.Mittelbares Wettbewerbsverhältnis: Auch zwischen Gewerbetreibenden verschiedener Wirtschaftsstufen (Erzeuger - Einzelhändler; Großhändler - Kleinhändler) kann ein Wettbewerbsverhältnis bestehen. Beispiele: Ein Kunde bestellt beim Einzelhändler einen Teppich der Marke Tapisom. Der Einzelhändler verlegt aber einen Teppich einer anderen Marke. Besteht ein Wettbewerbsverhältnis zwischen Einzelhändler und dem Generalimporteur? Ja, weil der Erfolg des Generalimporteurs mittelbar von Verhalten der Einzelhändler abhängt. Ebenso besteht ein Wettbewerbsverhältnis zwischen dem Lizenzgeber - der ein Produkt nicht selbst herstellt - und Konkurrenten seines Lizenznehmers. Auch wer fremden Wettbewerb fördert, handelt zu Zwecken des Wettbewerbs: Beispiele: Fremdenverkehrsverein empfiehlt bestimmte Hotels. Werbeagentur handelt für ihren Auftraggeber. Tierschutzverein fördert Öko-Bauern, Tierschutzverein empfiehlt bei einer Modenschau Webpelze als Alternative zu „echten“ Pelzen, Masseverwalter handelt für Gemeinschuldner.Ad 2 - Wettbewerbsabsicht:Handeln zu Zwecken des Wettbewerbs setzt eine entsprechend Willensrichtung, die Wettbewerbsabsicht voraus. Man muss die Absicht haben, die eigene oder eine fremde Wettbewerbsposition zu verbessern. Ob Wettbewerbsabsicht vorliegt ist eine Tatfrage. Bei der Förderung eigenen Wettbewerbs wird die Absicht vermutet. Ferner dann wenn objektiv eine „typische Wettbewerbshandlung“ vorliegt. Objektiv typische Wettbewerbshandlung: zB Tätigkeit von Werbeagenturen oder PR-Agenturen für ihre Auftraggeber, Werbetätigkeit eines Fremdenverkehrsvereins.Bei der Förderung fremden Wettbewerbs wird - es sei denn es liegt wie in den angeführten Beispielen eine objektiv typische Wettbewerbshandlung vor - die Wettbewerbsabsicht nicht vermutet, dh der Kläger hat sie zu beweisen.Wettbewerbsabsicht braucht auch nicht der einzige Beweggrund einer Handlung sein, sie darf nur gegenüber anderen Beweggründen nicht gänzlich in den Hintergrund treten. Die Bewertung, ob das vorliegt, ist eine Rechtsfrage. (Bemerkung: wichtig für Revision(srekurs) an den OGH)Was folgt nun aus diesen zugegeben abstrakten Vorgaben. Wer für den eigenen Absatz wirbt, wer Zugaben ankündigt, wer abfällige Äußerungen über Mitbewerber macht - Wettbewerbsabsicht regelmäßig als problemlos zu bejahen. Nur ganz ausnahmsweise gelingt ein Gegenbeweis: Beispiel Recyclingpapier.Bei Förderung fremden Wettbewerbs problematisch. Praktisch bedeutsam wurde das in jüngerer Zeit insb bei der Tätigkeit von Tierschutzvereinen.- Hühner leiden im Tier-KZ; auf Anforderung bekommt man eine Liste von Bauern, die Freilandhaltung betreiben.- Agitation gegen Pelze und Kürschner, Verein veranstaltet eine Modenschau, bei der Produkte eines bestimmten Webpelzherstellers vorgestellt werdenWas sagen Sie zu folgendem Fall: Master-Monster-E; Wiener Kinderfreunde, Beteiligung an Wiener Kinderschachtel (Spielzeuggeschäft); in der Vorweihnachtszeit werden Flugblätter gegen Master Monster Spielzeug verteilt (He-Man), weil diese schädlich für die Entwicklung der Kinder seien. Auf den Flugblättern ein Abschnitt, mit dem man Informationsmaterial anfordern kann. Interessenten erhielten Informationsmaterial über wertvolles Spielzeug, aber auch ein Prospekt der Wr. Spielzeugschachtel.
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